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„SächsVerf betont (...), 
dass das öffentliche Schulwesen und das 

Privatschulwesen gleichermaßen Adressaten 
des Bildungsauftrags der Verfassung des 
Freistaates Sachsen sind, ohne dass ein 

Vorrang des Einen oder Anderen besteht.“ 

Der Gesetzentwurf erfüllt wesentliche Anforderungen des Verfassungsgerichtsurteils nicht. 
Er berücksichtigt nicht, dass Bildung in Sachsens freien Schulen bei Schul- und Lernmittelgeld-

freiheit ermöglicht werden muss. Das bedeutet eine systematische Benachteiligung freier Schulen 
– öffentliche Schulen werden bevorzugt. 

Quelle: Urteil des Verfassungsgerichtshofes (15.11.2013, Vf 25-II-12), C. I. 1. a

MitSPrAchErEcht Für AllE SchulEN  

Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, weil es         
keinerlei regelungen zur Beteiligung von Vertre-
tern freier Schulen in Schüler- und Elterngremien 
gibt.

Freie Schulen sind gleichberechtigter Teil des sächsischen 
Bildungssystems, sagen Verfassung und Urteil. Deswegen 
müssen und wollen demokratisch gewählte Schüler- und 
Elternvertreter freier Schulen in allen Gremien als gleich-
berechtigte Partner mitwirken. Der Gesetzentwurf bildet 
dieses Recht der freien Schulen überhaupt nicht ab.

  FAirE BEzAhluNG Für AllE lEhrEr  

Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, weil er freien 
trägern nicht ermöglicht, ihr Personal nach tarif 
zu bezahlen, und dadurch keine gleichberechtigte 
Arbeit freier und öffentlicher Schulen zulässt. 

Im Urteil heißt es, dass kein „Vorrang des Einen oder 
Anderen besteht“. Der Gesetzgeber muss es ermöglichen, 
Schülern an freien Schulen die Schul- und Lernmittelgeld-
freiheit in gleicher Weise wie an öffentlichen Schulen zu 
gewährleisten. Lehrer in Ersatzschulen leisten die gleiche 
Bildungsarbeit wie ihre Kollegen an öffentlichen Schulen – 
dann bitte aber auch zu gleichen Konditionen. Weil freie 
Träger durchschnittlich nur 71 Prozent der Zuschüsse für 
öffentliche Schulen erhalten, können sie ihre Lehrer nicht 
nach Tarif bezahlen – eine Benachteiligung freier Schulen!
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Personalkosten öffentlicher allgemein-
bildender Schulen

Personalkosten freier allgemein-
bildender Schulen

  DEr GESEtzENtWurF BESEitiGt Nicht DiE SchlEchtErStElluNG FrEiEr SchulEN  

  iM VErGlEich zu DEN öFFENtlichEN. DESWEGEN ForDErN Wir:  

?

Schüler- und Elterngremien Vertreter freier Schulen

 MittElFrEihEit AN AllEN SchulEN  

Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, weil er nicht 
alle Kosten berücksichtigt.

Der Gesetzentwurf sieht einen Zuschuss für Sachkosten 
von durchschnittlich nur 60 Prozent im Vergleich zu öffent-
lichen Schulen vor. Auch hier gibt es eine Bevorzugung 
öffentlicher Schulen – zum Nachteil freier Schulen. Gleich-
rangigkeit sieht anders aus. Hinzu kommt: Der Entwurf 
behauptet, dass die darin festgelegten Gesamtzuschüsse 
– selbst bei Verzicht auf Schulgeld und ohne Eigenanteil 
des Trägers – ausreichend seien. Dafür jedoch fehlt jeder 
Nachweis.  

GlEichE chANcEN 
WährEND DEr WArtEFriSt

Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, weil freie 
Schulen durch die reduzierung der zuschüsse 
während der Wartefrist auf Schulgeld angewie-
sen sind.

In den ersten drei Jahren nach Gründung einer neuen 
Schule erhält der freie Träger lediglich 80 Prozent der 
vollen jährlichen Zuschüsse. Die Hälfte davon bekommt 
der Schulträger sofort bei Aufnahme des Schulbetriebs. 
Die andere Hälfte steht ihm jedoch erst nach drei Jahren 
vollständig zur Verfügung. Problem: Im Gesetzentwurf gibt 
es keine Begründung für diese Reduzierung und Staffe-
lung. Der Verfassungsgerichtshof betont jedoch, dass der 
Anspruch auf vollen finanziellen Ausgleich auch während 
der dreijährigen Wartefrist gilt – wenn auf Schulgeld 
verzichtet wird. Eine entsprechende Regelung fehlt aber 
im Entwurf. Freie Schulen in der Gründungsphase werden 
dadurch systematisch benachteiligt. Die Unterrichts- und 
Lernmittelgeldfreiheit lässt sich so nicht sichern.

FAzit: Weder die Verfassung 
noch das Urteil des Verfassungs-
gerichts sind umgesetzt. Der 
Entwurf verhindert die Gleich-
rangigkeit und weitestgehende 
Gleichstellung laut Urteil, freie 
Schulen bleiben schlechter-    
gestellt. Ein Verzicht auf Schul-
geld und faire Lehrerbezahlung 
nach öffentlichem Tarif sind nicht 
möglich. Wir fordern, den Ent-
wurf anzupassen, so dass er 
dem Urteil gerecht wird und freie 
und öffentliche Schulen end-
lich gleichberechtigt behandelt   
werden.
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AuFSicht jA! 
uNKlArE BEStiMMuNGEN NEiN.  

Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, weil die For-
derungen zur Schulaufsicht eine unkalkulierbare 
hürde für die freien Schulen darstellt.

Es fehlen transparente und eindeutige Bestimmungen,   
welche Informationen zur Erfüllung einer wirkungsvol-
len Aufsicht benötigt werden. Dadurch kann den freien 
Schulen ein nicht vorhersehbarer Verwaltungsaufwand 
entstehen – mit nicht kalkulierbaren Kosten. Der Ge-
setzentwurf sieht ebenfalls vor, dass die Schulaufsicht 
sämtliche schul- oder schülerbezogene Daten einsehen 
und vervielfältigen kann. Dies verstößt bei personen-                                     
gebundenen Daten gegen das Recht von Schülern und 
Mitarbeitern auf informationelle Selbstbestimmung.

Zuschuss Sachkosten an 
öffentlichen allgemein-

bildenden Schulen

Zuschuss Sachkosten an 
freien allgemeinbildenden 

Schulen



Arbeitsgemeinschaft der sächsischen Schulen in freier trägerschaft
www.freie-schulen-sachsen.de

Bistum Dresden-Meißen
www.bistum-dresden-meissen.de

Schulstiftung der Evangelisch-lutherischen landeskirche Sachsens
www.evangelische-schulen-sachsen.de

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband landesverband Sachsen e.V. 
www.parisax.de

VDP landesverband Sachsen-thüringen e.V.
www.privatschulen-sachsen-thueringen.de

Verband Sächsischer Bildungsinstitute e.V. (VSBi)
www.vsbi.de

Inhaltlich verantwortlich (V. i. S. d. P.)

Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens 

Stiftungssitz: 
Bahnhofstraße 9 | 01468 Moritzburg

Post- und Geschäftsadresse: 
Obere Bergstraße 1 | 01445 Radebeul

www.evangelische-schulen-sachsen.de Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet.


